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Sozialhilfegesetz
Vom 29. Juni 2000

Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt, gestützt auf § 16 der Ver-
fassung des Kantons Basel-Stadt vom 2. Dezember 18891), erlässt auf
Antrag des Regierungsrates folgendes Gesetz:

a. allgemeine bestimmungen

Gegenstand

§ 1. Dieses Gesetz regelt die öffentliche Sozialhilfe.

Aufgaben

§ 2. Die öffentliche Sozialhilfe hat die Aufgabe, bedürftige und von
Bedürftigkeit bedrohte Personen zu beraten und ihre materielle Si-
cherheit zu gewährleisten sowie die Selbständigkeit zu erhalten und zu
fördern.
2 Die Sozialhilfe fördert die Möglichkeiten zur Selbsthilfe mit dem
Ziel der sozialen und beruflichen Integration. Sie vermittelt und er-
möglicht den Zugang zu Angeboten, die diesem Ziel dienen.
3 Die Sozialhilfe erstreckt sich auf die Bereiche der persönlichen, ma-
teriellen und generellen Sozialhilfe.
4 Die Organe der öffentlichen Sozialhilfe koordinieren ihre Tätigkeit
mit anderen öffentlichen und privaten Institutionen und arbeiten mit
diesen zusammen.
5 Personen, die ein Unterstützungsgesuch stellen, sind vor Unterstüt-
zungsaufnahme über ihre Rechte und Pflichten sowie über die Konse-
quenzen von Pflichtverletzungen zu informieren.

b. unterstützung bedürftiger personen

Bedürftigkeit

§ 3.Als bedürftig gilt, wer ausserstande ist, dieMittel für denLebens-
bedarf für sich und diemit ihm zusammenwohnenden Personen, für die
er oder sie unterhaltspflichtig ist, hinreichend oder rechtzeitig zu be-
schaffen.

Anspruch

§ 4. Wer bedürftig ist, hat Anspruch auf unentgeltliche Beratung
sowie auf wirtschaftliche Hilfe.
2 Die im Einzelfall notwendige und sinnvolle persönliche und wirt-
schaftlicheHilfe soll gemeinsammit den hilfesuchenden Personen fest-
gelegt werden.

1) SG 111.100.
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Subsidiarität

§ 5. Die Organe der Sozialhilfe haben bei ihrer Tätigkeit vorrangig
die zumutbare Selbsthilfe sowie die persönliche und wirtschaftliche
Hilfe anderer Institutionen und Dritter zu berücksichtigen, sie zu ver-
mitteln und nötigenfalls anzuregen und zu fördern.
2 Der öffentlichen Fürsorge gehen vor:
a) Einkommen und Vermögen bedürftiger Personen;
b) Leistungen der Sozialversicherungen und von unterhalts- oder un-

terstützungspflichtigen Personen;
c) weitere vermögensrechtliche Ansprüche gegenüber Dritten.

Bevorschussung von Kinder-Alimenten

§ 6.2)

Umfang

§ 7. Die wirtschaftliche Hilfe erstreckt sich auf die Sicherung des so-
zialen Existenzminimums.
2 Wirtschaftliche Hilfe wird in der Regel nur für die laufenden Bedürf-
nisse gewährt.
3 Das zuständige Departement regelt nach Rücksprache mit den Ge-
meinden dasMass derwirtschaftlichenHilfe. Es orientiert sich dabei an
den Richtlinien der Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe.3)
4 Eigenleistungen bedürftiger Personen sind zu fördern. Unentgeltli-
che Betreuungsarbeit ist als Eigenleistung zu behandeln.
5 Die persönliche Beratung umfasst die Förderung der wirtschaftli-
chen und persönlichen Selbständigkeit oder die Zuweisung an zustän-
dige Fachstellen.

Einkünfte und Vermögen

§ 8.Bei der Festlegung der wirtschaftlichenHilfe sind Einkünfte ein-
zubeziehen, bewegliches Vermögen zu verwerten und unbewegliches
Vermögen zu belehnen oder zu verwerten.
2 Belehnt oder verwertet die bedürftige Person ihr Vermögen nicht im
festgelegten Umfang, so ist die wirtschaftliche Hilfe entsprechend ein-
zuschränken.

2) § 6 aufgehoben durch Abschn. II. 25. des GRB vom 10. 12. 2008 (wirksam seit
1. 1. 2009; Ratschlag Nr. 08.1209.01).

3) § 7 Abs. 3: Die vomDepartement für Wirtschaft, Soziales und Umwelt (WSU)
erlassenen Unterstützungsrichtlinien können beim Rechtsdienst des WSU,
Rheinsprung 16/18, oder bei der Sozialhilfe, Klybeckstrasse 15, oder im Inter-
net unter: www.wsu.bs.ch/dienstleistungen/soziale-sicherheit.htm eingesehen
werden.
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Entgelte in Lebens- und Wohngemeinschaften

§ 9. Lebt eine bedürftige Person in einer Haushaltsgemeinschaft, so
hat sie sich die Haushaltsdienste, welche üblicherweise in einer Haus-
haltsgemeinschaft geleistet werden, finanziell abgelten zu lassen.

Form und Ausrichtung

§ 10. Die wirtschaftliche Hilfe erfolgt in der Regel periodisch und in
Geldform. In begründeten Ausnahmefällen können Gutscheine ausge-
stellt oder Sachleistungen erbracht werden.
2 Sie wird in der Regel an die bedürftige Person ausgerichtet. Bietet
diese keine Gewähr für eine bestimmungsgemässe Verwendung, kann
die wirtschaftliche Hilfe im entsprechenden Umfang an berechtigte
Dritte ausgerichtet werden.

Verpfändung, Abtretung und Verrechnung

§ 11. Der Anspruch auf wirtschaftliche Hilfe darf weder abgetreten,
verpfändet noch gepfändet werden. Jede Abtretung oder Verpfändung
ist nichtig.
2 Er darf nicht mit geschuldeten Steuern verrechnet werden.

Übergang von Ansprüchen gegenüber Dritten

§ 12.Bestehen vermögensrechtlicheAnsprüche der bedürftigen Per-
son gegenüber Dritten, so kann die Gewährung wirtschaftlicher Hilfe
davon abhängig gemacht werden, dass sie an die Sozialhilfe zur Ver-
rechnung mit Sozialhilfeleistungen abgetreten werden, soweit sie nicht
von Gesetzes wegen übergehen.
2 Werden Versicherungsleistungen bevorschusst, so gehen die betref-
fendenAnsprüche imUmfang der geleisteten Zahlungen an die Sozial-
hilfe über.

Eingliederungsmassnahmen

§ 13. Die Sozialhilfe bietet unterstützten Personen nachMöglichkeit
Massnahmen zur beruflichen und sozialen Eingliederung an, sofern
kein Anspruch auf andere gesetzliche Eingliederungsmassnahmen be-
steht. Die Sozialhilfe schafft die dafür geeigneten Instrumente.
2 Die Angebote können alle zweckgerichteten Arten von Tätigkeiten,
Schulungen und Weiterbildungen umfassen.
3 Die Angebote sind auf die Vereinbarkeit von beruflichen und fami-
liären Aufgaben auszurichten.
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4 Wenn die Sozialhilfe unterstützungsberechtigte Personen kurzfristig
in einem Einsatzbetrieb beschäftigt, ohne dass mit diesem Arbeitsver-
träge abgeschlossen werden, tritt sie selber als Arbeitgeberin auf. Sie
schliesst in diesen Fällen mit der einzusetzenden Person einen Vertrag
ab. Darin werden Leistung, Gegenleistung und Dauer umschrieben.
Vom Einsatzbetrieb hat sie eine Vergütung zu verlangen, die den orts-
und berufsüblichen Lohnansätzen unter Berücksichtigung der Leis-
tungsfähigkeit entspricht.
5 Zur gezielten Förderung der individuellen Fähigkeiten unterstützter
Personen könnenMassnahmen wie Schulungen oder Praktika angebo-
ten werden. Diese sind zeitlich zu begrenzen und in ihrer Wirkung zu
überprüfen.

Pflichten der unterstützten Person

§ 14. Die unterstützte Person ist verpflichtet, vollständige und wahr-
heitsgetreue Auskunft zu erteilen über:
a) ihre finanziellen Verhältnisse sowie allfällige Ansprüche gegen-

über Dritten;
b) die finanziellen Verhältnisse von Angehörigen, die mit ihr zusam-

menleben oder ihr gegenüber unterhaltspflichtig sind;
c) ihre eigenen persönlichen Verhältnisse und diejenigen von mit ihr
zusammenlebenden Personen, soweit sie für die Sozialhilfe von
Belang sind.

2 Alle Änderungen in diesen Verhältnissen sind der Sozialhilfestelle
unverzüglich zu melden.
3 Jede unterstützte Person ist verpflichtet, sich umArbeit zu bemühen
und eine angebotene Beschäftigung anzunehmen, sofern nicht schwer-
wiegende Gründe entgegenstehen.
4 Verletzt die unterstützte Person schuldhaft diese Pflichten, ist die
wirtschaftliche Hilfe zu kürzen, wobei die Deckung des unmittelbaren
Lebensbedarfs gesichert bleiben muss.
5 Die Unterstützungsleistung darf mit Auflagen und Weisungen ver-
bunden werden, die sich auf die richtige Verwendung der Beiträge be-
ziehen oder geeignet sind, die Lage der unterstützten Person und ihrer
Angehörigen zu verbessern.
6 Verstösst die unterstützte Person gegen Auflagen und Weisungen,
wird sie unter Androhung der Folgen schriftlich verwarnt.
7 Nach erfolgloser Verwarnung ist die wirtschaftliche Hilfe zu kürzen,
wobei dieDeckung des unmittelbaren Lebensbedarfs gesichert bleiben
muss.
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c. verwandtenunterstützung und rückerstattung

Verwandtenunterstützungspflicht

§ 15. Die Unterstützungspflicht von Verwandten richtet sich nach
den anwendbaren Bestimmungen des schweizerischen Zivilgesetzbu-
ches.
2 Die Sozialhilfestelle hat die pflichtigen Personen anzuhalten, dieUn-
terstützungskosten soweit sie zum eigentlichen Lebensunterhalt be-
stimmt sind, ganz oder teilweise zu ersetzen, wenn es der Billigkeit ent-
spricht. Das zuständige Departement regelt nach Rücksprache mit den
Gemeinden das Mass der Verwandtenunterstützung. Es orientiert sich
dabei an den Richtlinien der Schweizerischen Konferenz für Sozial-
hilfe.
3 Im Streitfall kann gegen die pflichtigen PersonenKlage erhobenwer-
den.

Rückerstattung und Verrechnung aufgrund Leistungen Dritter

§ 16.Die Sozialhilfe hatAnspruch auf Verrechnung bzw. Rückerstat-
tung der vorschussweise erbrachten Leistungen, wenn der unterstütz-
ten Person nachträglich für die Zeitspanne, in der sie öffentlicheUnter-
stützung bezogen hat, Sozialversicherungsleistungen, Leistungen von
unterhalts- oder unterstützungspflichtigen Personen sowie allfällige
weitere Leistungen Dritter, welche ihrem Zweck nach dem Unterhalt
der bedürftigen Person dienen, ausgerichtet werden.

Rückerstattung aufgrund wirtschaftlicher Verhältnisse

§ 17. Wenn die unterstützte Person zu erheblichem Vermögen ge-
langt oder wenn sie nach ihrem Tode Vermögen hinterlässt, ist die für
sie selbst, den Ehegatten, unmündige Kinder oder für die eingetragene
Partnerin oder den eingetragenen Partner bezogene wirtschaftliche
Hilfe bis zur Höhe des erhaltenen Vermögens oder des Nachlasses zu-
rückzuerstatten.4)
2 Wirtschaftliche Hilfe, die jemand vor dem vollendeten 18. Altersjahr
bezogen hat, darf vomUnterstützten selbst nicht zurückgefordert wer-
den.
3 Wirtschaftliche Hilfe, die jemand bis zum Abschluss der ersten Be-
rufsausbildung bezogen hat, darf vomUnterstützten nicht zurückgefor-
dert werden, soweit sie für die Kosten der ordentlichen beruflichen
Erstausbildung ausgerichtet wurde.

Rückerstattung aus dem Nachlass

§ 18. Die Rückerstattungspflicht der Erbinnen und Erben be-
schränkt sich auf die empfangene Erbschaft.

4) § 17Abs. 1 in der Fassung vonAbschn. II., 16., desGRBvom18. 10. 2006 (wirk-
sam seit 1. 1. 2007; Ratschlag Nr. 05.1156.01).
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Rückerstattung bei unrechtmässigem Bezug

§ 19. Wer durch unwahre oder unvollständige Angaben, durch Ver-
letzung derMeldepflicht oder in andererWeise unrechtmässig dieAus-
richtung von wirtschaftlicher Hilfe erwirkt, hat den zuUnrecht bezoge-
nen Betrag zurückzuerstatten.
2 War die bedürftige Person beim Bezug gutgläubig und würde die
Rückerstattung eine grosseHärte bedeuten, so kann sie aufGesuch hin
ganz oder teilweise erlassen werden.

Verzinsung

§ 20. Die Rückerstattungsforderung ist ab Geltendmachung der
Rückforderung verzinslich, sofern die wirtschaftliche Hilfe rechtmäs-
sig bezogen wurde. Andernfalls ist sie ab Bezug zu verzinsen. Der Zins-
satz wird vom zuständigen Departement festgelegt.

Verjährung

§ 21. Der Rückforderungsanspruch verjährt, wenn er nicht innert
einem Jahr ab dem Zeitpunkt geltend gemacht wird, in dem die Sozial-
hilfe vom Eintritt des Umstandes Kenntnis erhalten hat, welcher die
Rückerstattungspflicht begründet, jedoch spätestens zehn Jahre nach
dem letztenBezug derwirtschaftlichenHilfe. DenErbinnen undErben
gegenüber verjährt er innerhalb der obgenannten Fristen spätestens
fünf Jahre nach dem Tod der unterstützten Person.
2 Die Rückforderung wirtschaftlicher Hilfe, die durch ein Grundpfand
sichergestellt ist, unterliegt keiner Verjährung.

d. trägerschaft

Grundsatz

§ 22. Die öffentliche Sozialhilfe ist Aufgabe der Einwohnergemein-
den. In der Stadt Basel tritt an die Stelle der Einwohnergemeinde der
Kanton.

Zuständigkeit

§ 23.Zuständig für die öffentliche Sozialhilfe imKanton ist diejenige
Einwohnergemeinde, in der die hilfesuchende Person ihren Unterstüt-
zungswohnsitz im Sinne des Bundesgesetzes über die Zuständigkeit für
die Unterstützung Bedürftiger hat.
2 Ist eine hilfesuchende Person ausserhalb ihres Unterstützungswohn-
sitzes auf sofortigeHilfe angewiesen oder hat sie keinen sofort feststell-
baren Wohnsitz, so leistet die Sozialhilfe der Stadt Basel Hilfe.
3 Personen, denen von einer Sozialhilfestelle oder einer anderen Stelle
mit öffentlichemAuftrag ein Wohnsitz in einer anderen Gemeinde des
Kantons zugewiesen wird, unterstehen noch während zwei Jahren der
bisher zuständigen Sozialhilfestelle.
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e. organisation

Organisation und Finanzierung

§ 24. Die Einwohnergemeinden, bzw. in der Stadt Basel der Kanton,
organisieren und finanzieren ihre Sozialhilfe selber.

Delegation der Sozialhilfe in der Stadt Basel

§ 25.5)

f. aufsicht und koordination

Aufsichtsbehörde

§ 26. Die Sozialhilfeinstitutionen der Einwohnergemeinden unter-
stehen der Oberaufsicht des zuständigen Departements.
2 Das zuständige Departement vertritt die Sozialhilfeinstitutionen im
Verkehr mit den übrigen Kantonen, dem Bund und den Partnern ge-
mäss internationalen Sozialhilfe-Abkommen.

g. rechtspflege

Rechtsmittel

§ 27. Gegen Verfügungen der Sozialhilfestelle in der Stadt Basel
steht den Betroffenen nach den Bestimmungen des Gesetzes betref-
fend die Organisation des Regierungsrates und der Verwaltung des
Kantons Basel-Stadt ein Rekursrecht an das zuständige Departement
zu.
2 Die Landgemeinden ordnen das Rekursverfahren selber. Gegen
letztinstanzliche Verfügungen der zuständigen Gemeindebehörden
kann gemäss den Bestimmungen des Gemeindegesetzes und des Ge-
setzes betreffend die Organisation des Regierungsrates und der Ver-
waltung an den Regierungsrat rekurriert werden.

5) § 25 aufgehoben durch GRB vom 9. 4. 2008, angenommen in der Volksabstim-
mung vom 28. 9. 2008 (wirksam seit 31. 12. 2008; Ratschlag Nr. 06.1706.01,
Kommissionsbericht Nr. 06.1706.02).
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h. amtsgeheimnis

Schweigepflicht, Auskunftspflicht

§ 28. Die mit der Durchführung der öffentlichen Sozialhilfe betrau-
ten Personen undMitglieder von Behörden der Sozialhilfe haben über
ihre Wahrnehmungen gegenüber Dritten Verschwiegenheit zu bewah-
ren.
2 Keine Schweigepflicht beiAuskünften besteht, wenn diese für dieEr-
füllung der gesetzlichenAufgaben des empfangendenOrgans erforder-
lich sind, gegenüber
– den Verwaltungs- und Gerichtsbehörden des Kantons und seiner
Gemeinden;

– den Verwaltungsbehörden und Gerichten des Bundes;
– den Verwaltungsbehörden und Gerichten anderer Kantone.
3 Gegenüber den Organen der öffentlichen Sozialhilfe sind zur Ertei-
lungmündlicher und schriftlicherAuskünfte, die zur richtigenHandha-
bung dieses Gesetzes erforderlich sind, verpflichtet:
– Verwaltungs- und Gerichtsbehörden des Kantons und seiner Ge-
meinden;

– Personen, die mit den unterstützten Personen in Haushaltgemein-
schaft leben oder ihnen gegenüber unterhalts- oder unterstützungs-
pflichtig sind;

– Arbeitgeber der unterstützten Personen und der mit ihnen in Haus-
haltgemeinschaft lebenden Angehörigen.

i. schlussbestimmungen

Übergangsbestimmung

§ 29. Die Aufgaben der Sozialhilfe, welche zum Zeitpunkt des In-
krafttretens diesesGesetzes derBürgergemeinde der StadtBasel oblie-
gen, verbleiben bis mindestens Ende 2004 im Rahmen einer Leistungs-
vereinbarung bei der Bürgergemeinde, sofern diese der Leistungsver-
einbarung zustimmt.

Aufhebung bisherigen Rechts

§ 30. Das Gesetz betreffend die öffentliche Fürsorge (Fürsorge-
gesetz) vom 21. April 1960 wird aufgehoben.

Inkrafttreten

§ 31.Dieses Gesetz ist zu publizieren; es unterliegt demReferendum
undwird nach Eintritt der Rechtskraft vomRegierungsrat inWirksam-
keit gesetzt.6)

6) Wirksam seit 1. 7. 2001.
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